
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Fertigungstechnik Lorenz GmbH, Berthelsdorfer Straße 8 , 09618 Brand-Erbisdorf  

1. Geltungsbereich 

Die folgenden Bedingungen gelten nur gegenüber Personen, die Unternehmer im Sinne der 
gesetzlichen Definition sind und gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und 
öffentlich rechtlichen Sondervermögen. 

  

2. Allgemeines 

2.1 Allen unseren Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige 
gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Einkaufsbedingungen des Bestellers werden 
auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn sich der Vertragspartner auf diese bezogen hat. 

2.2 Muster, Daten, Kostenvoranschläge, Zeichnungen oder ähnliche Informationen körperlicher 
Art bleiben unser Eigentum. Soweit diese Informationen in elektronischer Form gespeichert sind, 
bleiben die Urheberrechte bei uns. Diese Informationen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden. 

  

3. Vertragsinhalt 

3.1 Für den Umfang unserer Lieferverpflichtung ist, sofern eine schriftliche Auftragsbestätigung 
erfolgt, diese maßgebend. Ansonsten ist unser Angebot maßgebend. Nebenabreden und 
Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 

3.2 Unsere Informationen zu unseren Produkten und sonstigen Unterlagen, wie Abbildungen, 
Zeichnungen, Skizzen und Maßangaben werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir diese 
als verbindlich bezeichnet haben. 

3.3 Soweit in unserem Lieferumfang Daten enthalten sind, räumen wir dem Besteller ein nicht 
ausschließliches Recht ein, die gelieferten Daten einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. 
Sie wird zur Verwendung auf den dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Der Besteller 
darf die Daten nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 96 a ff. Urhebergesetz) vervielfältigen, 
überarbeiten und übersetzen. Alle sonstigen Rechte an den Daten und den Dokumentationen 
einschließlich der Kopien stehen uns zu. 

  

4. Preise 

4.1 Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk, einschließlich Verladen im 
Werk, jedoch ausschließlich Verpackung und sonstiger Kosten. Zu den Preisen kommt die 
Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu, soweit sie zu berechnen ist. 

4.2 Für Leistungen, die später als 4 Monate nach Vertragsabschluss erbracht werden, dürfen wir 
etwaige nach Angebotsabgabe eingetretene Lohn- und/oder Materialpreiserhöhungen mit einem 
angemessenen Zuschlag in Rechnung stellen. 

  

5. Zahlungen, Zahlungsverzug, Zurückbehaltung, Rücktritt 

5.1 Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung auf eines unserer Konten auf Kosten des 
Einzahlers zu leisten und zwar: Innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum netto mit Abzug 
von 2% Skonto. Ansonsten innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug. 



5.2 Bei Zahlungsverzug können wir Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz der EZB, mindestens jedoch 8% geltend machen. Der Nachweis eines 
höheren Schadens bleibt vorbehalten. 

5.3 Für jede auf die erste Mahnung folgende Zahlungserinnerung dürfen wir € 10.- berechnen. 

5.4 Der Besteller ist zur Zurückhaltung von Zahlungen oder zur Aufrechnung wegen von uns 
bestrittener, nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche nicht berechtigt. 

5.5 Unter den Voraussetzungen des § 321 BGB können wir Sicherheitsleistungen verlangen. 
Nach erfolglosem Fristablauf können wir vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz 
verlangen. 

  

6. Liefertermin/Lieferfrist (künftig Lieferzeit genannt), Lieferverzug 

6.1 Lieferzeiten sind nur verbindlich, wenn sie in unserer Auftragsbestätigung als verbindlich 
bezeichnet werden. 

6.2 Die Einhaltung einer verbindlichen Lieferzeit setzt voraus, dass alle kaufmännischen und 
technischen Fragen mit dem Besteller geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden 
Mitwirkungshandlungen erbracht hat. Hierzu gehört auch die Leistung einer vereinbarten 
Anzahlung. Kommt der Besteller dieser Mitwirkungsverpflichtung nicht nach, so verlängert sich 
die Lieferzeit angemessen. Kommt darüber hinaus der Besteller mit den ihm obliegenden 
Mitwirkungshandlungen in Verzug, so sind wir berechtigt, ihm die durch die Verzögerung 
entstandenen Kosten zu berechnen, mindestens jedoch 0,5% des Rechnungsbetrages für jeden 
Monat. 

6.3 Die Einhaltung der Lieferzeit setzt voraus, dass wir selbst von unseren Zulieferern richtig und 
rechtzeitig beliefert werden. Ist dies nicht der Fall haben wir den Lieferverzug nicht zu vertreten. 

6.4 Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige 
Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, zurückzuführen, so verlängert sich 
die Lieferzeit angemessen. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Wir 
werden dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. 
Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während 
eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen. 

6.5 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk 
verlassen hat oder Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – 
außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die 
Meldung der Abnahmebereitschaft. 

Werden der Versand oder die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der 
Besteller zu vertreten hat, so können wir ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der 
Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten 
berechnen, mindestens jedoch 0,5% des Rechnungsbetrages für jeden Monat. Gleichzeitig 
werden alle unsere bis dahin erbrachten Lieferungen und Leistungen zur Zahlung fällig. Wir sind 
jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig 
über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit einer angemessenen, verlängerten 
Frist zu beliefern. 

6.6 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den Besteller zumutbar sind. 

  

7. Eigentumsvorbehalt 

7.1 Wir behalten uns das Eigentum und das Verfügungsrecht an den Liefergegenständen bis zum 
Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag und vorher abgeschlossenen Verträgen vor. 
Scheck- und Wechselforderungen sowie Forderungen aus laufender Rechnung oder 



Kontokorrent sind darin eingeschlossen. Wird im Zusammenhang mit der Zahlung eine 
wechselmäßige Haftung für uns begründet, erlischt dieser Eigentumsvorbehalt nicht, bevor nicht 
unsere Inanspruchnahme aus dem Wechsel ausgeschlossen ist. 

7.2 Vor dem vollständigen Ausgleich unserer vorgenannten Forderungen darf der Besteller die 
gelieferten Produkte im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs weiter verwenden, 
es sei denn, dass für die in Ziffer 7.6 im Voraus an uns abgetretenen Forderungen mit Dritten ein 
Abtretungsverbot vereinbart wurde oder wird. Vorher ist auch die Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im 
gewöhnlichen Geschäftsgang unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von 
seinem Kunden Bezahlung erhält und diese unverzüglich an uns weiterleitet. Etwaige Kosten von 
Interventionen trägt der Besteller. 

7.3 Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen sowie Eingriffen Dritter, hat 
uns der Besteller unverzüglich zu benachrichtigen. 

7.4 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir zur 
Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. 

7.5 Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung des Liefergegenstandes 
durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

7.6 Der Besteller tritt bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des anteiligen Betrages unserer 
Rechnung einschließlich Umsatzsteuer mit allen Nebenrechten an uns ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen Abnehmer oder Dritte erwachsen. Das gilt auch für den Fall, dass der 
Besteller die durch die Weiterveräußerung ihm zustehende Kaufpreisforderung in ein mit einem 
Abnehmer oder Dritten vereinbartes Kontokorrent einstellt. Wir nehmen diese Abtretung an. 

7.7 Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt uns, vom Vertrag 
zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen. 

  

8. Haftung für Mängel der Lieferung (Gewährleistung) 

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leisten wir unter Ausschluss weitergehender 
Ansprüche – vorbehaltlich Ziffer 10 – wie folgt Gewähr: 

Sachmängel 

8.1 Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach unserer Wahl nachzubessern oder neu zu liefern, 
die sich infolge eines vor Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. 
Die Feststellung solcher Mängel ist uns unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden 
unser Eigentum. 

8.2 Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen 
hat uns der Besteller nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben, anderenfalls sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in 
dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig 
großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind, hat der Besteller das Recht, den Mangel 
selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen zu verlangen. 

8.3 Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: 

Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung 
durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, 
nicht ordnungsgemäße Wartung. 

8.4 Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des 
Lieferers für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung des 
Lieferers vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes. 



8.5 Werden vom Besteller Teile oder Material zur Verarbeitung oder als Beistellung zur 
Abwicklung eines Auftrages angeliefert, so wird, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, keine 
Eingangsprüfung auf nicht offensichtliche Fehler vorgenommen. 

8.6 Sind in unserem Leistungsumfang Daten für EDV-Anlagen enthalten, so gilt zusätzlich 
Folgendes: 

a) Wir übernehmen die Gewährleistung dafür, dass die überlassenen Daten nicht mit 
reproduzierbaren Fehlern behaftet sind. Voraussetzung für die Gewährleistung ist jedoch 
vertragsgemäße Nutzung. 

b) Datenfehler hat der Besteller uns unverzüglich mitzuteilen. 

c) Mitgeteilte Fehler sind von uns zu beseitigen. Erweist sich eine Fehlerbeseitigung als nicht 
möglich, müssen wir eine Ausweichlösung entwickeln. 

d) Keine Gewährleistung übernehmen wir dafür, dass die überlassenen Daten den speziellen 
Erfordernissen des Bestellers entsprechen. 

  

9. Unser Schadenersatzanspruch bei Nichterfüllung des Bestellers 

Sind wir berechtigt, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, so beträgt der zu 
ersetzende pauschalierte Mindestschaden 20% des vereinbarten Preises ohne Umsatzsteuer. 
Der Schadensbetrag ist anzuheben, wenn wir einen höheren, oder herabzusetzen, wenn der 
Besteller einen geringeren Schaden nachweist. 

  

10. Verjährung 

Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen Rechtsgründen auch immer – verjähren in 12 
Monaten. Für vorsätzliches oder arglistiges Verhalten, sowie bei Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Fristen. 

  

11. Verbindlichkeit des Vertrages 

11.1 Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bedingungen in seinen 
übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare 
Härte für eine Partei darstellen würde. 

11.2 Sollte eine Regelung ganz oder teilweise unwirksam sein, werden sich die Vertragspartner 
unverzüglich bemühen, den mit der unwirksamen Regelung erstrebten wirtschaftlichen Erfolg auf 
andere rechtlich zulässige Weise zu erreichen. 

  

12. Gerichtsstand, anwendbares Recht 

12.1 Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist das für unser 
Unternehmen zuständige Gericht anzurufen. Wir sind jedoch auch berechtigt, am Sitz des 
Bestellers zu klagen. 

12.2 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt ausschließlich das für die 
Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht von Deutschland, 
unter Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) oder sonstiger Konventionen über das 
Recht des Warenkaufs. 

  

Stand Juni 2014 



 


